Ansätze Naturschutzarbeiten in Gemeinden

Naturschutzorganinsationen können die folgenden Ansätze für Subventionen geltend machen:

· Vereinsmitglieder






Fr. 20.00/h

· Jugendliche, 16 bis 20 Jahre   




Fr. 12.00/h

· Lehrlingslager: Naturschutzeinsätze




Fr. 20.00/TN/Tag

Der Kanton bezahlt Landwirten:

· einfache Arbeiten wie Mähen, Wegunterhalt


Fr. 35.--/h

· körperlich anstrengendere, bzw. anspruchsvollere Arbeiten 
wie Heckenpflege, Waldrandbehandlung, Entbuschung

Fr. 43.00/ h

· anspruchsvolle Arbeiten, die fachliche Ausbildung 
voraussetzen (vor allem Fällen von grossen Bäumen) 

Fr. 50:00/h

Für Arbeiten, die durch die Gemeinde an externe Fachleute (Förster, Gärtner, BiologIn, LandschaftsarchitektIn usw. ) vergeben werden, gibt der Kanton keine Subventionsempfehlungen. Wichtig ist, dass vor Arbeitsbeginn die Arbeiten mit den entsprechenden Stundenansätzen vereinbart und offeriert werden. Vor einer schriftlichen Auftragserteilung durch den Gemeinderat bzw. die Naturschutzkommission, sollten keine Arbeiten ausgeführt werden.
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